
Hier können im Verhandlungsweg 
erstaunlich geringe Anforderungen 
erreicht werden.

Warum die Repräsentanz 
keine kleine Co. Ltd. ist
Aufgrund einer königlichen Verfügung 
kann eine Repräsentanz in Thailand 
im Wesentlichen nur der Kontaktpfle-

Um erfolgreich im Ausland zu in-
vestieren, muß man die Wahlmög-
lichkeiten kennen. Die Gründung 
einer Repräsentanz (häufig salopp 
als „Rep-Office“ bezeichnet) gilt 
als geringster Aufwand und damit 
als typischer Einstieg in eine Aus-
landsinvestition. Diese Auffassung 
ist allerdings aus Praxissicht unzu-
treffend, soweit es Thailand betrifft. 
Die rechtlichen und steuerlichen Ge-
sichtspunkte werden nachfolgend 
dargestellt. 

Wann eine Repräsentanz 
geeignet ist
Der Export nach Thailand und Dienst-
leistungen, die aus dem Ausland er-
bracht werden, benötigen kein eigen-
ständiges Büro in Thailand. Ab einer 
gewissen Größenordnung bedarf es 
jedoch einer Ansprechperson, der 
Beratung,, Schulung und Vertragsver-
handlung vor Ort. 
Wenn eine eigenständige thailändi-
sche Gesellschaft vermieden werden 
soll, kann eine thailändische Nieder-
lassung des deutschen Mutterhauses 
errichtet werden. In diesem Zusam-
menhang stellt sich die Frage, ob 
ein bloßes Repräsentanzbüro eine 
geeignete Struktur darstellt. Dies ist 
ein unselbständiger Teil der ausländi-
schen Muttergesellschaft ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit. Eine gewerbli-
che Tätigkeit ist dem Repräsentanzbü-
ro untersagt.
Anders als bei der Errichtung einer Ka-
pitalgesellschaft sind die Gründungs-
voraussetzungen nicht im thailän-
dischen Civil and Commercial Code 
festgelegt. Es bedarf der individuellen 
Abstimmung mit den Behörden, wel-
che konkreten Voraussetzungen an 
Kapital und Personal gestellt werden. 

Was sind die Vorteile der 
Repräsentanz in Thailand?

ge und der Geschäftsanbahnung die-
nen. Anders als international üblich, 
sind einzig und allein fünf Bereiche 
zulässig:

1. Die Suche nach Bezugsquellen des 
Mutterhauses für thailändische Güter 
und Dienstleistungen. Hierunter fällt 
jedoch nicht die eigene Durchfüh-
rung von Dienstleistungen für das 
Mutterhaus.
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qualifiziert. In steuerlicher Hinsicht 
handelt es sich dann um eine Be-
triebsstätte. Die entsprechenden An-
forderungen sind einzuhalten und die 
Nichteinhaltung wird sanktioniert. 
Bei der Entscheidung für die Errich-
tung einer Repräsentanz ist diese 
Gefährdungslage angemessen zu be-
rücksichtigen. Hierbei lohnt sich oft 
ein sorgfältiges Risikomanagement-
system, um ein „Umkippen“ der Re-
präsentanz in eine voll steuerpflichti-
ge Einheit auszuschließen.

Welche Genehmigungen 
erforderlich sind
Im Rahmen einer Repräsentanz kann 
eine Arbeitserlaubnis beantragt wer-
den. In der Praxis gibt es eine Be-
grenzung auf zwei oder drei Arbeits-
erlaubnisse. Für jeden ausländischen 
Beschäftigten muß (lediglich) ein 
weiterer thailändischer Angestellter 
beschäftigt werden. Dies ist aber letzt-
lich Verhandlungssache.
Ebenfalls im Einzelfall ist zu beurtei-
len, welche Kapitalvoraussetzungen 
für die Repräsentanz bestehen. Ge-
mäß den Erfahrung aus verschie-
denen Fallgestaltungen der letzten 
Jahre hängt dies von der Einschät-
zung der Geschäftstätigkeit durch die 
zuständigen Behörden ab. Teilweise 
wird eine Kapitalinvestition von bis zu 
THB 3 Millionen pro Arbeitserlaubnis 
erwartet. Auch für die Gründung ei-
ner Repräsentanz gelten im übrigen 
die Regelungen des Ausländerinvesti-
tionsgesetzes (Foreign Business Act) 

2. Kontrolle der Qualität und Quanti-
tät von Gütern, die an das Mutterhaus 
geliefert werden. Kontrolle der Pro-
duktion und Fertigungsprozesse, die 
ein Subunternehmer für das Mutter-
haus vornimmt.

3. Beratung bezüglich der Produkte, 
die vom Mutterhaus direkt an thailän-
dische Vertriebspartner oder Endab-
nehmer geliefert werden. Hierunter 
fällt nicht die aktive Verkaufsunter-
stützung.

4. Sammeln und Weiterleiten von In-
formationen über neue Produkte und 
Dienstleistungen für das Mutterhaus. 
Die Betonung liegt hierbei auf dem 
Wort „neu“.

5. Berichte an das Mutterhaus über die 
Geschäftsentwicklung in Thailand.

Wie die Repräsentanz 
steuerlich zu behandeln ist
Die Repräsentanz erzielt keine Ge-
winne und ist insoweit nicht kör-
perschaftsteuerpflichtig. Allerdings 
bedarf es dennoch einer laufenden 
Buchführung gemäß den steuerlichen 
Vorschriften sowie einer Abschluss-
prüfung. Die Kosten der Geschäftstä-
tigkeit (Miete, Gehälter, etc.) sind vom 
deutschen Mutterhaus zu tragen. Die 
Einkommensteuerpflicht der Mitarbei-
ter in Thailand folgt den allgemeinen 
Regeln. Soweit die fünf zulässigen Be-
reiche überschritten werden, wird die 
Tätigkeit nicht mehr als Repräsentanz 
sondern als normale Niederlassung 

einschließlich der Anforderungen an 
das Vorliegen einer Geschäftslizenz 
(Foreign Business License). In der Pra-
xis ist die Lizensierung der Repräsen-
tanz allerdings ein sehr viel schnellerer 
und leichterer Prozeß als dies bei einer 
vollwertigen Zweigniederlassung in 
Thailand der Fall ist.
Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass die Vorteile der Errichtung eines 
Repräsentanzbüros sorgfältig mit den 
Kosten und Beschränkungen abzu-
wägen sind. In vielen Fällen wird die 
Gründung einer Kapitalgesellschaft 
der einfachere und daher bessere 
Weg sein.
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Warum gerade UV-Desinfektion ?? 
 
Das heutzutage noch am häufigsten verwendete Desinfektionsverfahren ist die 
Chlorung. 
Bei diesem Verfahren entstehen jedoch unter Umständen Desinfektionsnebenprodukte 
wie z.B. Chloramine (gebundenes Chlor) und Trihalogenmethane, dessen 
krebserregende Wirkung nachgewiesen ist.  
Allergien, Entzündungen und Reizungen sind eine weitere unangenehme Folge des 
Einsatzes von Chlor. 
Vor allem bei Vorhandensein von organischen Substanzen, wie z.B. Huminstoffen, sind 
der oxidativen Desinfektion mit Chlor Grenzen gesetzt. 
Durch die Zugabe von Chlor und dessen oxidativer Wirkung werden die mikrobiell 
abbaubaren organischen Substanzen von makromolekularer Größe in niedermolekulare 
Materie abgebaut. Damit sind diese wesentlich besser als Nährstoff für die 
Mikroorganismen geeignet und tragen damit in verstärktem Maße zur Wiederverkeimung 
im Rohrleitungsnetz bei. 
Zunehmend muss weltweit auf oberflächennahes Wasser zugegriffen werden, das 
stärker verkeimt bzw. verunreinigt ist als Grundwasser (z.B. mit Fäkalkeimen) 
 

Alternative-Desinfektionsmethode mittels UV-Licht 
gesund und ökologisch anerkannt 

 
UV-Strahlen sind energiereiche, elektromagnetische Strahlen, die im natürlichen 
Spektrum der von der Sonne ausgehenden Strahlung vorkommen. 
Die für die UV-Desinfektion verwendeten Strahler haben ihren höchsten 
Emissionswert bei 254 nm, und decken sich somit nahezu mit der 
Absorptionskurve der DNS, als Träger aller genetischen Informationen. 
Durch das in diesem Emissionsbereich hohe Absorptionsvermögen der 
Nucleinsäuren, welche als DNS Bausteine fungieren, wird eine fotochemische 
Reaktion ausgelöst, die eine Unterbrechung der genetischen Information zur 
Zellvermehrung und für den Stoffwechsel bewirkt. Die Mikroorganismen werden 
auf diese Weise inaktiviert und unschädlich gemacht. 
Dieses physikalische Verfahren inaktiviert Mikroorganismen, Bakterien und Viren 
im Wasser ohne Chemie, und ohne Veränderung der Wassercharakteristik 
 
Wesentliche Vorteile für das Produkt: 
 Keine Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung 
 Keine Veränderung der Wasserchemie 
 Hinterlässt keine toxischen Stoffe im Wasser 
 Kein Chemikalieneintrag in das zu entkeimende Wasser 
 
Wesentliche anlagentechnische Vorteile 
 Einfache Einbaumöglichkeit 
 Wartungsarmer Betrieb 
 Niedrige Betriebskosten 
 Modulare Bauweise 
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